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Fragen und Antworten zur NIN 2005

NIN-Know-how 43

Querschnitt einer Kochherdleitung
Ein Kochherd muss bekanntlich mit

16  A abgesichert werden. Nun hat sich
herumgesprochen, dass eine Kochherd-
leitung, welche in Beton verlegt ist, trotz
der 16-A-Absicherung mit 1,5  mm2

ausgeführt werden darf. Ich wollte es
genau wissen und habe in der NIN nach
einer Lösung gesucht. In der Tabelle
NIN  5.2.3.1.1.11.3 darf ein 1,5 -mm2-
Leiter in der Verlegeart B2 nur mit
15  A belastet werden. Das heisst doch,
dass nach einem 16 -A-Leitungsschutz-
schalter für die Kochherdleitung ein
2,5- mm2-Leiter gewählt werden muss.
Oder schaue ich in der falschen Tabelle
nach? (P.F. per E-Mail)

Bei der Leiterdimensionierung muss
als Erstes der im Leiter fliessende
Strom ermittelt werden. Denn der
Strom, welcher dauernd in einem
Leiter fliessen kann, ist zuständig für
die Grösse des Querschnittes. Bei
Steckdosenstromkreisen und Strom-
kreisen mit Verbrauchern, welche
Überlast erzeugen können, ist auf
jeden Fall der Nennstrom des vorge-
schalteten Überlastschutzorgans für
den Leiterbelastungsstrom massge-
bend. Bei fest angeschlossen Ver-
brauchern, welche keine Überlast-
ströme erzeugen können, ist der Lei-
terbelastungsstrom durch den Nenn-
strom des Verbrauchers gegeben. In
ihrem Beispiel, dem Anschluss eines
Kochherdes, ist genau dies der Fall.
Wenn wir eine Leistung von 10  kW
annehmen, so ergibt dies einen
Nennstrom von 14,5  A. Siehe dazu
auch Abbildung  1. Somit kann also
zum Anschluss des Kochherdes in der
Verlegeart  B2 ein Querschnitt von
1,5  mm2 eingesetzt werden. Des
Weiteren wird bei einem Kochherd
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Wiederum kamen uns einige interessante Fragen zu. So zum Beispiel der Anschluss
eines Verpflegungsautomaten in der Nähe einer Benzinzapfsäule. Der versierte Elek-
troinstallateur hinterfragte die Situation und kam zum Schluss, dass dies nicht wie
nach den Wünschen des Kunden gemacht werden kann. Es ist nicht immer einfach,
dem Kunden dann die Norm näher zu bringen. Aber wenn man das Hintergrundwis-
sen hat, so kann man den Kunden sicher auch für eine andere Lösung überzeugen.

Pius Nauer und David Keller niemals die ganze Leistung über eine
längere Zeit benötigt. Schaltet man
alle Kochplatten ein, so werden die
Leistungen der einzelnen Platten zur
Leistungsregulierung getaktet. Es ist
jedoch so, dass bei Leitungen, welche
übersichert werden, der Kurzschluss-
schutz nachzuweisen ist. In diesem
Fall ist die Leitung ganz knapp über-
sichert, denn nach NIN kann ein
1,5-mm2-Leiter 15A Strom führen.
Unsere Leitung ist aber für den
Kurzschlussschutz mit 16A abgesi-
chert. Bei Leitungsschutzschaltern ist
der Kurzschlussschutz der Leitung
gegeben, wenn der kleinste Kurz-
schlussstrom grösser ist als der siche-
re Ansprechstrom des magnetischen
Auslösers des Leitungsschutzschal-
ters. Bei einem LS 16  AC entspricht
dies einem Kurzschlussstrom von
160  A. Siehe dazu auch NIN
4.3.4.3.2 B+E. ( pn)

Zugang zu Schaltgerätekombination
Wir planen, in einem Raum Schalt-

gerätekombinationen zu platzieren. In die-
sem Raum werden die SGK einander
gegenüber aufgestellt. Der freie Platz zwi-
schen den beiden Schaltschrankfronten
beträgt 1,2  m. In der NIN unter 7.29.3
sind die geforderten Mindestabstände ange-
geben. Mir ist nicht klar, ob dies auch gilt,
wenn die Türen beider Schrankfronten je-
weils 1m breit sind. ( T.  B. per E-Mail )

Der Zugang zu Schaltgerätekombi-
nationen ist aus mehreren Hinsich-
ten wichtig. Zum einen geht es da-
bei um die sichere Bedienung von
Schalt- und Steuergeräten. Weiter
müssen auch Arbeiten an den Ver-
teilern sicher ausgeführt werden
können. Und nicht zuletzt geht es
um einen sicheren Fluchtweg im
Falle eines Ereignisses. Die NIN
stützen sich dabei auch auf die Stark-
stromverordnung. Darin steht ge-
schrieben, dass Bedienungsgänge in
Niederspannungsanlagen mindestens
80  cm breit und Notausgänge min-
destens 60  cm breit sein müssen. Der
von Ihnen geplante Abstand zwischen
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Der maximale Strom, welcher durch 
einen Leiter dauernd fliessen darf, ohne 
dass sich der Leiter unzulässig erwärmt. 
Bei einem 1,5 mm2, 3 belastete Leiter und 
in der Verlegeart B2 entspricht dies 15 A. 
Tabelle 5.2.3.1.1.11.3 B+E

Der im Leiter fliessende
Strom ist vom Kochherd 
gegeben. Dieser kann 
keinen Überlaststrom
erzeugen!

Bei Steckdosenstrom-
kreisen ist der Leiterbe-
lastungsstrom durch den
vorgeschalteten Über-
Stromunterbrecher 
gegeben.

Achtung:

Werden Leitungen übersichert, so muss 
der Kurzschlussschutz nachgewiesen 
werden!

1
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den Verteilungen von 1.2  m genügt
also vollauf. Die Türbreite spielt da-
bei so lange keine Rolle, wie diese in
Fluchtrichtung schliessen und im of-
fenen Zustand nicht blockiert sind.
Zudem ist zu beachten, dass im Falle
von in den Gang hineinragenden Be-
dienteilen diese die lichte Breite auf
nicht weniger als 60  cm beschränken.

Es ist aber auch wichtig, diese Zu-
gangsbreite nicht einzuschränken, um
gefahrlos Reparatur- und Instandhal-
tungsarbeiten ausführen zu können. In
Abbildung  2 sehen Sie ein schlechtes
Beispiel, wo durch nachträglichen Ein-
bau eines Heizkessels in den Raum mit
Schaltgerätekombination der Zugang
zu stark eingeschränkt wurde. (dk)

Verpflegungsautomat neben
Zapfsäule

Kürzlich wurden wir zu einem Kunden
gerufen, welcher eine Autogarage und
eine Tankstelle betreibt. Er wollte, dass
wir für ihn eine Zuleitung für einen
Verpflegungsautomaten verlegen, wel-
cher 1,5  m neben der Zapfsäule zu
stehen kommt. Für den Verpflegungs-
automaten sollten wir eine Steckdose
montieren. Darf man neben einer Ben-
zinzapfsäule eine solche Installation
ausführen? Welche Abstände müssen
eingehalten werden? ( J. F.  per E-Mail)

Um Benzinzapfsäulen ist ein explosi-
onsgefährdeter Bereich der Zone  2
eingeteilt. Diese Zone umschliesst die
Zapfsäule in einem Radius von 3  m
und wird in einer Höhe von 1m ab
Boden begrenzt. Siehe Zoneneintei-
lung, Abbildung  3. Im Bereich der
Zone  2 dürfen nur Betriebsmittel
eingesetzt werden, welche die Auf-
schriften der entsprechenden Zone
erfüllen. Das heisst, wenn unter ei-
nem Meter eine Steckdose installiert
wird, so muss diese der entsprechen-
den Zone genügen. Dasselbe gilt na-
türlich auch für den Verpflegungsau-
tomaten. (pn)

Steckdosenleiste fest anschliessen
Unser Kunde hat uns eine Art

von Steckdosenleisten geliefert und
möchte, dass wir diese nun fest an-
schliessen und fest montieren. In der
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Leiste hat es sogenannte «Branch cir-
cuit protections». Dürfen diese als
Überlastschutzorgane verwendet wer-
den und dürfen wir diese Leisten fest
anschliessen? (T.  M. per E-Mail)

Solche Steckdosenverteiler fallen si-
cher unter den Begriff der Erzeug-
nisse und damit unter die entspre-
chende Verordnung. Dabei muss
der Inverkehrbringer mit der Kon-
formitätserklärung darlegen, nach
welchen Normen sein Gerät gebaut
und geprüft wurde. Wenn nicht ein-
deutig ersichtlich ist, für welche
Zwecke und unter welchen Umstän-
den das Gerät eingesetzt werden
darf, so braucht es dazu eine Ge-
brauchsanweisung. Wenn also die
Steckdosenleiste nach den nötigen
Normen gebaut und geprüft wurde,
so lesen Sie in den Instruktionen,
wie Sie diese verwenden dürfen.
Wenn bereits ein Anschlusskabel
mit (Schweizer) Stecker angebracht
ist, so würden Sie mit dem Entfer-
nen dieses Kabels oder Steckers ei-
nen Eingriff in den Verantwor-
tungsbereich des Herstellers ma-
chen und die Produktehaftpflicht
wäre in Frage gestellt. Andernfalls
beachten Sie die Instruktionsanwei-
sungen, auch was die Schutzgeräte
betrifft. Unter den Begriff «Branch
circuit protections» fallen unter an-
derem auch Leitungsschutzschalter.
Für den Überlastschutz sind solche
auf jeden Fall geeignet. In Abbil-
dung 4 sehen Sie eine nicht konfor-
me Verwendung von einer Steckdo-
senverteilleiste. (dk)

Wechsel auf NIN 2010
Wie ich an verschiedenen Veranstal-

tungen erfahren habe, wird mit der
NIN  2010 die Fehlerstromschutzeinrich-
tung für alle Steckdosenstromkreise bis
32A zur Pflicht. Ich finde dies eine gute
Sache, denn es gibt keinen bessern Schutz.
Nun bin ich aber mit der Submission ei-
ner grossen Wohnüberbauung beschäftigt.
Dieser Bau soll ab 2010 begonnen wer-
den, einzelne Etappen werden aber erst
ab 2012 starten. Muss ich nun für alle
Steckdosenstromkreise eine Fehlerstrom-
schutzeinrichtung vorsehen? Oder gibt es
Übergangsfristen? (R.  K. per E-Mail )

Die NIN  2010 wird auf den 1.  Janu-
ar 2010 in Kraft gesetzt. Das heisst,
dass sämtliche Installationen, welche
sich zu diesem Zeitpunkt in der Aus-
führung befinden, nach der bisheri-
gen Norm installiert werden können.
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2 Nicht nach NIN 5.1.3.1.1 B + E:
mindestens 60 cm freie Gangbreite.

4 Zweckentfremdete Steckdosenleiste.

Bleifrei

3 m
1 m

In den Ex-Zonen dürfen keine 
«normalen» Betriebsmittel 
installiert werden!

Zone 2

3
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Dasselbe gilt auch für Installationen,
welche bis Ende Juni 2010 der Netz-
betreiberin mit der Installationsan-
zeige gemeldet werden. Diese Über-
gangsregelung ist nicht neu, sondern
wurde auch bereits in den vorgegan-
genen neu in Kraft gesetzten NIN
angewandt. Siehe dazu in NIN  1.0.5
Geltungsbeginn und Übergangsrege-
lungen. Eine Installationsanzeige ist
nach den gängigen Werkvorschriften
in der Regel 1 Jahr nach der Bewilli-
gung der Netzbetreiberin gültig. Je
nachdem, wann Sie die Installations-
anzeige machen können, kann nach
alter oder neuer NIN installiert wer-
den. Grundsätzlich erachte ich es
aber nicht als sinnvoll, diese Über-
gangsfrist so auszunutzen, dass auf
Fehlerstromschutzeinrichtungen ver-
zichtet werden kann. Es ist ein guter
Dienst an Ihren Kunden, diese Ände-
rung für ihr neues Projekt bereits
einfliessen zu lassen. (pn)

Nullung an bestehender Beleuchtung
nachrüsten?

Die Installationen bei einem unserer
Kunden wurden periodisch kontrolliert.
Dabei hat der Kontrolleur festgestellt,
dass die Fluoreszenzleuchten in der
Werkstatt nicht «geerdet» bzw. «ge-
nullt» sind. Gemäss Kontrollbericht
müssten wir die Gehäuse mit dem
Schutzleiter verbinden. Sämtliche Lei-
tungen haben aber keinen Schutzleiter
mit eingezogen, weshalb wir praktisch
die gesamte Beleuchtung sanieren
müssten. Dies würde den Kunden meh-
rere tausend Franken kosten. Wieso
hat das vorher noch niemand bemerkt
und ist so eine Sanierung verhältnis-
mässig? (P.  S. per E-Mail)

Dass elektrische Anlagen und Installa-
tionen weder im normalen Betrieb
noch in voraussehbaren Störfällen
weder Personen noch Sachen gefähr-
den dürfen, steht schon seit jeher im
Gesetz bzw. in den Verordnungen nie-
dergeschrieben. Der Weg dahin, bzw.,
die für diese Sicherheit geforderten
Massnahmen haben sich aber im Laufe
der Zeit verändert. Aus verschiedenen
Erkenntnissen konnte und kann man
die Massnahmen stetig anpassen. Frü-
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her wurden für Installationen die
«Hausinstallations-Vorschriften» an-
gewandt, heute verwenden wir Nor-
men, grösstenteils sogar internationale.
Vieles wurde verbessert. Und so stand
in früheren Ausgaben der Vorschriften,
dass eben nur Geräte im Handbereich
genullt oder geerdet werden müssen.
Das führte legitimerweise dazu, dass
gerade Fluoreszenzleuchten mit Blech-
armaturen auf einer Höhe von z.  B.
4  Metern eben nicht an einen Schutz-
leiter angeschlossen wurden. Im Falle
von Normenänderungen besteht in der
Regel keine Sanierungspflicht. Das
heisst, elektrische Installationen müs-
sen nach den anerkannten Regeln der
Technik erstellt werden, aber nicht
rückwirkend angepasst werden. Nun
erübrigt sich die Frage nach dem frü-
heren Erkennen, denn wahrscheinlich
entsprach die Installation den bei der
Erstellung gültigen Vorschriften, er-
kundigen Sie sich nach dem Erstel-
lungsdatum. Trotzdem muss aber diese
Anlage sicher sein, auch wenn heute
ein besseres Schutzniveau verlangt
würde. Sicherheit bedeutet unter ande-
rem, dass bei dieser Beleuchtung kein
Isolationsfehler besteht und der Basis-
schutz (Schutz gegen direktes Berüh-
ren, z.  B. Isolierung oder Abdeckung)
einwandfrei funktioniert. Als Fach-
mann gehen Sie sicher mit mir einig,
dass dieser fehlende Fehlerschutz
schon einige Risiken birgt. Nach den
heute anerkannten Regeln der Technik
müssten die FL-Leuchten ja auf jeden
Fall mit dem Schutzleiter verbunden
werden. Die NIN schreiben aber im
Artikel 4.1.2.5.3 interessanterweise
auch noch Folgendes:

In Sonderfällen kann auf den
Schutzleiter zu Geräten mit berühr-
baren leitenden Teilen verzichtet
werden, wenn Fehlerstromschutzein-
richtungen (RCDs) mit einer Nenn-
auslösestromstärke IDn <10  mA vor-
geschaltet werden. Weiter steht in
den zugehörenden B  +  E, dass man
« . . . in einem solchen Fall in Kauf
nimmt, dass die Fehlerstromschutz-
einrichtung (RCD) erst aufgrund des
Fehlerstroms, der beim Berühren
durch den menschlichen Körper
fliesst, auslöst.»

Wenn Ihr Kunde also die empfeh-
lenswerten Sanierungsmassnahmen
nicht finanzieren kann, könnten Sie
ihn vielleicht als Sonderfall behandeln.

Nicht in Frage zur Sanierung
kommt sicher die Anwendung des
Systems TN-C, denn nach heutigen
Normen müsste der dafür eingesetzte
PEN-Leiter mindestens 10  mm2 auf-
weisen. (dk)

 Erdungsleiter von
  Elektrozaunanlagen

Bei einer Pferdestallung müssen wir
einen Viehhüter installieren. Das Ge-
rät kommt an die Aussenwand, welche
aus Sichtbackstein gemauert ist. Nun
habe ich gesehen, dass an dem Elektro-
zaungerät ein Anschluss für einen
Erdungsleiter vorgesehen ist. Leider
konnte ich in der NIN keinen Artikel
dazu finden, welcher etwas über den
Erdungsleiter von Elektrozaunanlagen
aussagt. Welchen Querschnitt muss ich
wählen? (W.K. per E-Mail )

Für Elektrozaunanlagen und deren
Erstellung gibt es ein separates Regel-
werk (3127.2001), welches man bei
der electrosuisse beziehen kann. Darin
findet man klare Angaben, wie Elekt-
rozaungeräte zu installieren sind. Der
Erdungsleiter zwischen der Anschluss-
klemme des Elektrozaungeräts und
dem Erder darf nicht länger als 5  m
sein und soll aus Kupfer mit mindes-

7
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8 Sichtprüfung an Baustromverteilern.

Weiterbildung ist Goldwert
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tens 10  mm2 bestehen. Wenn die
Einrichtung auf brennbaren Gebäu-
deteilen angebracht ist, muss darauf
geachtet werden, dass der Erdungs-
leiter in ein nicht leitendes Rohr aus
schwer brennbarem Material einge-
zogen wird. Ausserdem muss auch
das Elektrozaungerät auf eine nicht
brennbare Unterlage fest montiert
werden, welche das Elektrozaungerät
allseitig um 10  cm überragt. (pn)

Prüfung von Baustromverteilern
Wir haben ein Handwerkerproviso-

rium für eine bevorstehende Fassadensa-
nierung installiert. Logischerweise haben
wir auch einen SINA erstellt und dem
EW zugestellt. Nun verlangt das EW,
dass wir noch ein unabhängiges Kontroll-
organ für eine Abnahmekontrolle beauf-
tragen. Nach NIV muss diese Abnahme-
kontrolle innert 6  Monaten erfolgen. Bis
dahin ist die Sanierung aber längst abge-
schlossen, was soll dann dieser Kontrol-
leur noch tun? (H. B. per E-Mail)

Eigentlich stimmen alle gemachten
Aussagen! Nochmals einen Blick
zurück :

Nach alter Gesetzgebung hatten
Eigentümer und Installateure nach
erfolgter Kontrolle (durch die Netz-
betreiberin notabene) drei Monate
Zeit, um allfällige Mängel zu beheben.
Mit der Liberalisierung des Kontroll-
wesens musste man aber nun auch den
Kontrollorganen die nötigen Fristen
einräumen, also nochmals drei Mona-
te. Gerade für temporäre Installatio-
nen, Provisorien und Installationen
auf Baustellen entstehen durch diese
Vorgaben etwas komische Situationen.
Einige Netzbetreiberinnen verlangen
deshalb nur dann eine unabhängige
Abnahmekontrolle, wenn die Be-
triebszeit des Provisoriums länger als
sechs Monate dauert.

Damit können die gesetzlichen Vor-
gaben eingehalten werden. Das Wich-
tigste am Ganzen ist aber nicht unbe-
dingt die Abnahmekontrolle nach ei-
nem halben Jahr, sondern die Erstprü-
fung bei Inbetriebnahme! Mit der
Sichtprüfung stellen wir vor allem das
Vorhandensein eines genügenden Ba-
sisschutzes fest (Abdeckungen in Ver-
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teilern, Isolationen auf Kabelrollen,
ausgerissene Stecker etc.) und die
richtige Auswahl der Betriebsmittel
(z.  B. sind keine TT-Kabel verwendet,
ausser diese wären ausreichend me-
chanisch geschützt). Die Fehlerstrom-
schutzschalter werden auf jeden Fall
sofort geprüft und natürlich wird der
Drehsinn an allen Drehstromsteckdo-
sen geprüft. Nicht dass ein Handwer-
ker auf die Idee kommen müsste, an
einer Kupplung zu hantieren, ohne
vorher den Stecker auszustecken und
so eine Zweitprüfung des FI-Schutz-
schalters zu machen. (dk)

Periodische Kontrolle
Laut Niederspannungs-Installati-

onsverordnung (NIV  Art.  31) darf,
wer an der Planung, Erstellung, Än-
derung oder Instandstellung der elekt-
rischen Installation beteiligt war,
nicht mit der periodischen Kontrolle
beauftragt werden. Wie ist es nun
aber, wenn der Kunde darauf besteht,
dass wir die periodische Kontrolle
durchführen, obwohl ich ihm erklärt
habe, dass dies nach NIV nicht möglich
ist? (H. B. per E-Mail )

Wenn ein Kunde darauf besteht, dass
Sie in seiner Installation keine Fehler-
stromschutzeinrichtungen montieren
und Sie dies danach nach seinen Wün-
schen ausführen, liegt die Verantwor-
tung bei Ihnen. Dies wird vor allem in
einem Schadensfall unangenehme
Nebenwirkungen mit sich ziehen. Sie
sind der Fachmann und deshalb auch
verantwortlich, dass die Regeln der
Technik eingehalten werden. Genau
gleich verhält es sich mit der perio-
dischen Kontrolle. Wenn Sie in der zu
kontrollierenden Installation bereits
tätig waren, kann und darf die perio-
dische Kontrolle nur durch ein un-
abhängiges Kontrollorgan ausgeführt
werden. Es ist nur verständlich, dass
der Kunde alles aus einer Hand haben
möchte. Sie können ihm den Service
anbieten, indem Sie für ihn die Orga-
nisation der Kontrolle übernehmen.
Avisieren Sie ein unabhängiges Kont-
rollorgan und beauftragen Sie dieses
mit der periodischen Kontrolle der In-
stallation Ihres Kunden. Vielleicht hält

9

Ihnen dieses Kontrollorgan auch
einmal einen Auftrag zu. ( pn)

 Versierte Heimwerker
Immer wenn ich in einem Hob-

by-Baumarkt einen Einkauf mache, besu-
che ich noch die Elektroabteilung. Es er-
staunt mich dabei jedes Mal, wie gross das
Sortiment ist. Eigentlich darf ja der Laie
keine Installationen ausführen. Neulich
habe ich sogar in einem Prospekt folgenden
Satz gelesen:

«Versierte Heimwerker müssen nicht un-
bedingt einen Elektriker rufen, wenn es um
den Anschluss einer Leuchte oder den Tausch
eines Schalters geht – doch sollten sie wichti-
ge Grundregeln beachten.» Und dann folg-
ten gut bebilderte Instruktionen für den An-
schluss irgendeines Kabels. Für mich wirkt
das etwa gleich, wie wenn in einem Auto-
prospekt stehen würde: «Versierte
Autofahrer müssen nicht unbedingt bei rot
anhalten». Ist das legitim ? (K.   M. per E-
Mail)

Nun, zugegeben, das ist nicht ganz
leicht zu verstehen. Die NIV regelt die
Installationsbewilligungen. Sie schreibt
u.  a. im Artikel  16  Abs.  b, dass es keine
Bewilligung braucht, um Beleuchtungs-
körper und zugehörige Schalter in
selber bewohnten Wohn- und zugehö-
rigen Nebenräumen zu montieren und
demontieren. Damit macht der Detail-
händler im Prospekt schon keine fal-
schen Angaben. Weiter erlaubt die NIV
sogar die Installation von Steckdosen,
dies aber nur einphasig und hinter
einem FI. Wenn man das Elektrosor-
timent bei diesen «Fachmärkten»
durchstöbert, findet man allerdings
auch Steckdosen für Drehstrom.
Diese darf der Laie nun kaufen, aber
nicht selber installieren. Auch Instal-
lateure dürfen hier einkaufen. Was
leider in den Prospekten, meines
Erachtens fälschlicherweise, nicht
erwähnt wird, ist der 3.  Absatz aus
dem zitierten Artikel, nämlich dass
auch für die Laieninstallationen die
Kontrollpflicht besteht. Woher soll
der versierte Heimwerker nun
wissen, dass die von ihm installierte
Steckdose nun noch kontrolliert
werden muss? Diese Frage kann ich
hier nicht beantworten. (dk) ■
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6312 Steinhausen-Zug
Telefon 041 740 58 33
info@altronamesatec.ch
www.altronamesatec.ch

Maschinen: EN60204
Schaltgeräte: EN60439
Werkzeuge: VDE701/702

Sicherheits-Tester!
Klein, portabel und preisgünstig, Software inklusiv.

Schutzleiter: 10A
Isolation: 500V DC
HV: 1kV, 2.5kV AC
Ableitstrom: mAM
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